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Gesetz
zur Sicherung der Lagerstätten von Bodenschätzen gegen Bebauung.

Vom 14. März 1951

Zur Durchführung der volkswirtschaftlich vordringlichen Aufgaben des Bergbaues, zur Sicherung der 
geologischen Erkundungsarbeiten und zur Sicherung der Bevölkerung gegen unwirtschaftliches Bauen auf 
mineralhaltigem oder bergbaugefährdetem Gelände hat die Volkskammer der Deutschen Demokratischen 
Republik folgendes Gesetz beschlossen:

§ 1
(1) Grundstücksflächen können durch Festsetzung 

von Schutzgebieten nachstehenden Vorschriften un
terworfen werden, wenn sie in absehbarer Zeit

a) für die Gewinnung von Bodenschätzen in An
spruch genommen werden sollen oder

b) voraussichtlich in erheblichem Umfange Ein
wirkungen des Bergbaubetriebes unterliegen 
werden oder

c) im Interesse des Bergbaues zur Errichtung von 
Anlagen oder für neu zu schaffende oder zu 
verlegende Wege, Wasserläufe, Kanäle, Eisen
bahnen oder ähnliche Verkehrseinrichtungen 
benötigt werden.

(2) Anordnungen nach den Bestimmungen des 
Abs. 1 erläßt der Minister für Schwerindustrie der 
Deutschen Demokratischen Republik im Benehmen 
mit dem Vorsitzenden der Staatlichen Plankommis
sion und dem Minister für Aufbau der Deutschen 
Demokratischen Republik.

(3) Anordnungen dieser Art sind unter Angabe des 
Zeitpunktes, von dem an sie wirksam werden sollen, 
öffentlich bekanntzugeben. Der Lageplan der durch 
eine solche Anordnung betroffenen Grundstücks
flächen ist bei den Räten der Land- und Stadtkreise 
auszulegen, in deren Gebiet die Grundstücke ge
legen sind.

§ 2
(1) Alle beabsichtigten Bauvorhaben auf den nach 

§ 1 geschützten Grundstücksflächen sind von der 
Bauaufsichtsbehörde oder der sonst für die Geneh
migung des Bauvorhabens zuständigen Stelle (Bau
genehmigungsbehörde) der zuständigen Technischen 
Bezirks-Bergbauinspektion vorzulegen. Diese ent
scheidet — unbeschadet des Rechtes der Baugeneh
migungsbehörde zur Nachprüfung des Bauvorhabens 
in bautechnischer oder sonstiger fachlicher Hin
sicht —, ob das Bauvorhaben auf dem dafür vor
gesehenen Grundstück durchgeführt werden darf.

(2) Die Entscheidung ist dem Antragsteller und 
dem Bergbaubetrieb, dessen Betriebsplanung bei 
Durchführung des Bauvorhabens berührt würde, zu
zustellen. Gegen die Entscheidung steht ihnen in
nerhalb einer Frist von zwei Wochen nach der Zu-

j Stellung das Rechtsmittel des Einspruchs zu, der bei 
der Technischen Bezirks-Bergbauinspektion einzu
reichen und innerhalb einer Frist von weiteren zwei ■ 
Wochen schriftlich zu begründen ist.

(3) Über den Einspruch entscheidet, falls die Tech
nische Bezirks-Bergbauinspektion nicht abhilft, der 
Minister für Schwerindustrie im Einvernehmen mit 
dem Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission 
und dem Minister für Aufbau der Deutschen Demo
kratischen Republik.


